
sür den Kreis Marienburg Westpr.
Erscheint Mittwochund SonnabendAbend.

·

Nr. 94. Marienburg den «-30. November» »1904.

LandrätlicheBekanntniachungen
Nks I« Marienburg, den 23. November 1904.

Behufs Aufstellung einer Statistik über Feuerlöschs
getäte ersucht-sch die Polizeiverwaltungen zu Marienburg,
Neuteich Und Tkegsvhvßsowie die Herren Gemeinde-«und Guts-

vorsteher des Kreises, mir binnen 10 Tagen die Zahl der

in der Ortschaft vorhandenen
—-

a) Handdruckfeuerspritzen
"

FriesSaugwerk,

b) Wasserzubringer,
c) Hydranten mit Angabe des Druckes der Wasserleitung in

Atmosphären,
—

d) der lfdm. Druckschläuche
anzugebenoder Fehlanzeige einzumischen

Nr. 2. Marienburg, den 28. November 1904.

Der Ober-Regierungs-Rat Piersig in Dauzig ist von
«

dem Herrn Finanzministerzum Vorsitzenden und der Reaierungs-
Rat Berndts ebendaselbst zum stellvertretenden Vorsitzenden
der für den Regierungsbezirt Danzig gebildeten Berufungs-.
kommissionernannt worden,
Kenntnis bringe.

Nr. Z. Marienburg, den 24. November 1904."

Der Herr Minister der öffentlichenArbeiten hat durch
Rundversügung an die Eisenbahndirektionen angeordnet, daß
die Polizeiorgane bei Durchführung der neuen Vorschriften
über den Verkehr außerdentscher Auswanderer über die

preußischeGrenze von Seiten der Eisenbahnbediensteteu tun-

lichst unterstütztwerden sollen.

Nr. 4. Marienburg, den 25 November 1904,

Der Sattlermeister Franz Zgodda aus Gr. Lichtenau
ist zum Amtsdiener für den Amtsbezirt Gr. Lichtenau bestellt,
bestätigtund vereidigt worden. -

-

Nr. 5. Marienburg, den 28. November 1904.

Der Schneider Johann Rabaus in Marienau ist zum

Gemeindediener nnd Vollziehungsbeamteu für die Ge-

meinde Marienau bestellt,bestätigt und vereidigt worden.

Nr. 6. Marienburg, den 23. November 1904.
’

Unter dem Schweinebestandedes KäsereipächtersLü lji zu

Neumünfterbergist die Lungenfeuche ausgebrochen.

Nr. 7. , Marienburg, den 25- November 1904.

Vom ländlichen Genossenschaftswesen-
Jn steigendemMaße haben neuerdings Banken und Justi-

tute die Beleihung genossenschaftlicherHastverpslichtungenin
den Kreis ihres Kreditverkehrs gezogen. Diese Tatsache birgt
eine ernste Gefahr für die solide Weiterentwickelung des Ge-

nossenschaftswesensin sich, da die genossenschaftlichenKreise

nunmehr versuchen können, ihre gelb- und kreditgeschiiftlichen
Bedürfnissean mehreren Stellen zu befriedigen oder sichmehrere

Kreditverbindungen ossen zu halten, wodurchnur zu leicht, wie

was ich hierdurch zur öffentlichen

die Erfahrung bereits gelehrt hat, einer Kreditüberspannung
·

und deren Folgen Tür und Tor geöffnetwird.

Wenn es auch der PreußischenCentral-Genossenschaftskasse
«

nach wie vor fernliegt, auf die inneren und organisatorischen
Verhältnisse der ihr angeschlossenenVerbandstassen und Ge-

nossenschaftenirgend einen Einfluß üben zu wollen, so kann

sie doch im Interesse ihres eigenen sicheren Geschäftsbetriebes,
wie auch der gesunden finanziellen Fortentwickelung des

preußischenGenossenschaftswesens, zu deren Förderung sie er-

richtet ist, derartige Erscheinungen nicht unbeachtet lassen.
«

Die PreußischeCentral-GenossenschaftssKassemuß daher
«

—- in Uebereinstimmung mit der mehrfach kundgegebenenAuf-
fassung des ihr zur Beratung beigegebenenAusschusses genossen-
schaftlicherSachverständiger—- sowohl einer unkontrollierbaren

mehrfachenKreditgewährungauf Grund derselben genossenschaft-
lichenUnterlagen (Haftsummen) wie auch einer in ihren Folgen
für« sie nicht übersehbaren gegenseitigen Hastverpflichtung der

genossenschaftlichenInstitute insoweit zu begegnen suchen, als

ihre Geschäftstätigkeitdabei in Mitleidenschaft gezogen und ihr
die Verantwortlichkeit für etwa etntretende Katastrophen zuge-

schobenwerden könnte. Die PreußischeHinten-Genossenschafts-
Kasse ist deshalb genötigt, ihrerseits die Kreditgewälirungauf
Grund vertretbarer Hastsummen im Verkehr mit allen den-

jenigen Verbandskassen grundsätzlichauszuschließen,die mit

andern nach dem Prinzip der Haftfummenbeleihung arbeitenden

Instituten in Verbindung stehen oder sich an ihnen durch Uber-

nahme von Haftsummen usw. beteiligen Mit Verbandserssem
die derartige Verbindungen unterhalten, kann daher in Zukunft
ein Geschäftsvekkehrnur auf derselben Grundlage stattfinden,
wie er im allgemeinen zwischen einem Bankier und seinen

Kunden üblich zu sein pfl gi, nämlich: Kredit nur auf der
f

Grundlage des Reinpermögens bezw. gegen besondere Sicher-
stellung, provisionspflichtigeKontosührnng und Fortfall der im

bisherigen Verkehr mit der preußischenCentral-Genossenschafts-
Kasse eingeräumtensogenannten Vorzugsbedingungen.

. Die PreußischeCentral-GenossenschafisiKasseals eine vom

Staate errichtete und unter seiner Aufsicht stehende Anstalt ist
Izu dieser Stellungnahme gezwungen, da sie nur dort die Ver-

antwortung für einen Geschäftsverkehrmit den genossenschaft-
lichen Organisationen übernehmen kann, wo die Verhältnisse
durchsichtigund gesund bleiben.

Mit vorstehenden Grundsätzenwürde es im Widerspruch
stehen, wenn sich die im Jahre 1902 begründeteLandwirtschaft-
liche Reichsgenossenschaftsbank,e. G. m. b. H., zu Darmstadt
zwischendie PreußischeCentral-Genossenschafts-Kasseund deren

Gefchüstsverkehrmit den preußischenVerbandskassenschieben
würde. .

-

Insoweit die in der Gründung der Landwirtschastlichen
Reichsgenossenschastsbank,e. G. m. b. H» zu Darmstadt zutage
tretenden Bestrebungen aus dieses Ziel hinauslaufen, dürften
sie vom Standpunkte der beteiligten preußischenGenossenschaften
als organisatorisch überflüssigund damit auch als nnwirtschasts
lich zu bezeichnen sein.

Jst ein über großeMittel verfügendes zentrales Geld-



—

und Kreditinstitnt für die preußischenBerbandskassenerforderlich,
so dürfte die Land-wirtschaftlicheReichsgenofsenfchaftsbank,e. G. m

b. H, zu Darmfiadt mit einem nach der letztveröffentlichten
Bilanz vom 30. Juni 1903 nur 192 922 Mark bis-tragendenv
eigenen Vermögen den zu stellendenAnsprüchenwohl kaum ge-

nügen, um den Genossenschaftenals Rückendeekungfür die »von

ihnen als Spargeldek usw. aufgenommenenSummen oder als

Reserve M Zeiten der Not dienen zu können. Kann die Land-
wirtschastliche Reichsgenofsenschastsbank,e. G. m. b« H» zu
Darmstadt aber ihrer beschränktenMittel wegen in Preußen
ohne Unterstützungder PreußifchenCentral-Genossenschafts-Kafse
oder anderer Großbankendie Funktion als zentrale Geld- und

Kreditstelle nicht erfüllen, so würde sie als solcheneben der

PreußischenCentral-GenossenschaftssKassekein Feld gedeihlicher
und gesunder Tätigkeit finden können. Für zwei Institute
mit vollständiggleichen Aufgaben ist eben kein Bedürfnis vor-

handen, und es kann daher auch das Dazwischentreteneines

zweiten Institutes nur zu einer Verteuerung des Kredits und

einer Verschlechterungder Gefchäftsbedingungenfür die Einzel-
genosfenschaftenund für denjenigen führen, dem in letzterLinie
alle genossenschaftlichenVeranstaltungen dienen sollen, näm-
lich für den einzelnen Bauern und für den übrigenMittelstand.

Nachdem die jahrelangen Bemühungenund Versuche der

PreußischenCentral-Genossenschafts-tkasse,mit der Landwirt-

schaftlichenNeichsgenossenschaftsbank,e. G. m. b. H» zu Darm-

ftadt auf vertraglichem Wege ein Abkominen hinsichtlich der

preußischenGenossenschaftenherbeizuführen,nicht zum Ziele ge-

führt haben, hat sich aus vorstehend entwickelten Gründen und

Erwägungendie PreußifcheCentral-«GenossenschaftsiKasfegenötigt
gesehen, denjenigen ihr angefchlofsenenVerbandskassenusw-, die

auch zur LandwirtschastlichenReichsgenossenschaftsbank,e. G.
m. b.«H., zu Darmftadt in Beziehung getreten sind, vorläufig
den Geschäftsverkehrzum I. Januar 1905 zu kündigen,um«
sie dadurch vor die Wahl zu stellen, sich entweder der Preuß.
Central-GenossenschaftssKafseoder der LandwirtschaftlichenReichs-
genossenschaftsbank,e. G. m. b H., zu Darmstadt ausschließlich
anzuschließen,da der doppelte Anschlußbezw. die ilebernahme
weitgehender sich fteiaernder und übereinander geschachtelter
Haftsummen die Genossenschaftenund deren Mitglieder in größte
Gefahr bringen kann, nofür die PreußischeCentral-Genossen-
schaftssKassedie Verantwortung weder übernehmenkann nochwill.

Belanntmachungen anderer Behörden.
Nr. 1.

,

Unter den Schweinen des HofbesitzersJohann
Klaaßenz«zu Schönsee ist Rotlaus ausgebrochen. Es ist
deshalb die Gehöftfperreangeordnet.
Schöneberg,den 27. November 1904.

. Der Amtsvorsteher.
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Nr. «2. Marienburg, den 27. November 1904.

Saatenftand um die Mitte des Monats November 1904

im Kreise Marienburg Westpr.
Begutachtungsziffern (Noten): 1 = sehr gut, 2 = gut, Z = mittel,

4« = gering, 5 = sehr gering.

Durchschnittsnotenfür den

Antäcåhl
der

vgnhegtPutz-Jens-;
- nnccn C c c eilen s en

Fruchtarten
Staat MINI-

g A

Dass-is 11213s4151—22—33·—44—5
Winterweizen 2,4 3,2

"

3 1 2

Sommerweizen
Winterspelz 1,7

Vinterroggen 2,4 3,l 3 1 2

Sommerroggen
Sommergerste
Hafer
Kartoffeln -

.

Klee 3,4 3,9 .

2 I 1 1 I

Luzerne 3,l 3,8 1

Wiesen

Königl. statistisches Bureau. Vlen ek.

Nr. 3. Die Schweine der Händlerin Stanischewskiin
Kunzendorf sind rotlaufverdächtig. Die Stallfperre ist an-

geordnet.
Kunzendorf, den 18. November 1904.

·

Der Amisvorsteher.

Nr. 4. Steckt-riet
Der Korrigende, FleischerLouis mit-see ist am 21. No-

vember 1904 von dem Gute Giegel bei Konitz entwichen.
Es wird um Festnahme und Zurücklieferungdes Ent-

wichenen ersucht.
Perioualbefchreibungt Geburtsort Greifenberg i. Pom»

Geburtsdatum 6. Oktober 1855, Religion evangelisch, Größe
1,71 m, Haar grau, Stirn breit,·slugengrauengrau, Augen
blutigen-, Nase gewöhnlich,Mund gewöhnlich,Zähne schier-
haft, Bart rasiert, Kinn gewöhnlich,Gesichtsbildungnormal,
Gesichtsfarbe gesund, Gestalt kräftig-Sprache deutsch.

Besondere Kennzeichen:der linke Fuß fehlt-
Bekleidungt Englischlederanzug, bestehend aus Jacke,

Hofe und Weste, gestempeltP. B. A-, Lederschuhe,Tuchmütze
ohne Schirm. .

Kann-, den 23. November 1904.

Der Direktor
der ProvinzialsBesserungs-und Landarmen-Llnstalt.

Druckvon

«

O. Halb .- Marienburg.


